
Die gesamteMedizin,
und damit auch die
Psychiatrie und Psy-
chotherapie, folgt
einem gemeinsamen
moralischen Kodex,
der stets das Indivi-
duum in sein Zen-
trum stellt. Die Prin-
zipien der Selbst-
bestimmung, des
Nicht-Schadens, der

Fürsorge und der Gerechtigkeit bilden die
Grundlage des Handeln aller Ärzte und je-
des Psychiaters [1]. Dies war nicht immer
so, denn bis über das Ende des Zweiten
Weltkriegs hinaus haben paternalistische
Grundsätze die Medizin bestimmt. Medi-
zinischer Paternalismus war, obwohl er
auch Gutes bewirkt haben mag, eine we-
sentliche Voraussetzung für die weitver-
breitete und folgenschwere Missachtung
der Selbstbestimmung gerade auch psy-
chiatrischer Patienten im Dritten Reich.
Schon deshalb gilt zumindest seit den
60er-Jahren unzweifelhaft, dass medizini-
sche Maßnahmen niemals nur dem Wohl
Dritter dienen, sondern immer dem Pa-
tienten selbst. Dieser Grundsatz schließt
eine ordnungspolitische Funktion der
Psychiatrie kategorisch aus, insofern man
darunter (staatliche) Maßnahmen ver-
steht, die der Aufrechterhaltung und der
Regelung der inneren und äußeren Ord-
nung, der (Rechts-)Sicherheit und des
Wirtschaftslebens dienen [2].
Auf den ersten Blick scheint diese Behaup-
tung der tatsächlichen gesellschaftlichen
Rolle der Psychiatrie zu widersprechen,
werden doch im Zusammenhang mit der
Unterbringung und Behandlung von Pa-
tienten gegen ihren Willen psychiatri-
schen Einrichtungen und ihren ärztlichen
Leitern Befugnisse übertragen, die sonst
allein staatlichen Stellen wie Polizei und
Justizbehörden vorbehalten sind. Die
Übertragung solcher Befugnisse auf Ärzte,
die es ihnen ermöglicht Patienten in ihrer
Freiheit zu beschränken und in bestimm-

ten Situationen sogar gegen ihren Willen
zu behandeln, kann aber nur dann als
Hinweis auf eine ordnungspolitische
Funktion der Psychiatrie gewertet wer-
den, wenn diese Maßnahmen nicht im
Interesse des Patienten, sondern aus-
schließlich im Interesse einzelner Dritter
oder der Gesellschaft durchgeführt wer-
den.
Da Unterbringungs- und Behandlungs-
maßnahmen, die betreuungsrechtlich le-
gitimiert sind, ausschließlich der Abwen-
dung von Gefahren für das Leben und die
Gesundheit des Patienten selbst und da-
mit seinem Wohl dienen (sollen), kommt
ihnen, sofern sie nicht missbräuchlich an-
gewendet werden, keine ordnungspoliti-
sche Funktion zu. Eine betreuungsrechtli-
che Unterbringung und Behandlung zum
Wohle Dritter ist nicht statthaft. Auf den
ersten Blick anders verhält es sich bei öf-
fentlich-rechtlichen oder strafrechtlich-
forensischen Unterbringungen. Nach bay-
rischem Unterbringungsrecht z.B., kann
ohne oder gegen seinen Willen in einem
psychiatrischen Krankenhaus oder sonst
in geeigneter Weise untergebracht wer-
den „wer psychisch krank oder infolge
Geistesschwäche oder Sucht psychisch
gestört ist und dadurch in erheblichem
Maß die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährdet“ (BayUnterbrG [3] §1,1).
Zweck der Unterbringung ist es allerdings
eben nicht nur, der Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung zu be-
gegnen, sondern auch, den Patienten zu
behandeln. Nach §13 BayrUnterbrG hat
der Untergebrachte sogar einen Anspruch
auf Behandlung. Gleiches gilt für schuld-
unfähige psychisch Kranke, die nach §63
oder §64 StGB untergebracht sind.
Unstrittig ist, dass untergebrachte Patien-
ten, wenn sie einwilligungsfähig sind und
behandelt zu werden wünschen, entspre-
chend auch behandelt werden sollten. Die
Behandlung einwilligungsunfähiger öf-
fentlich-rechtlich oder strafrechtlich un-
tergebrachter Patienten ohne oder gegen
ihren natürlichen Willen scheint aus me-
dizinischer Sicht dann und nur dann ge-

rechtfertigt, wenn im Interesse des Pa-
tienten eine Indikation zur Behandlung
besteht und keine Hinweise darauf vorlie-
gen (z.B. in einer Patientenverfügung),
dass der Patient nicht einwilligen würde,
wenn er frei entscheiden könnte. Die
Selbstbestimmung und das Wohl des
Patienten sind hierbei die Richtschnur.
Das Wohl des Patienten kann in diesem
Zusammenhang neben dem Schutz des
Patienten vor Selbstschädigung auch die
Abwehr von Gefahren für Dritte ein-
schließen, wenn diese Gefahr kausal
durch die Erkrankung bedingt ist, die be-
handelt werden soll. Eine Behandlung
von Patienten gegen ihren freien Willen
oder im ausschließlichen Interesse Dritter
scheidet aber aus medizinischer Sicht
grundsätzlich aus.
Hieraus folgt umgekehrt, dass schon allein
die Unterbringung eines Menschen in
einem psychiatrischen Krankenhaus, un-
abhängig davon, auf welcher Rechtgrund-
lage sie erfolgt, nur dann gerechtfertigt
ist, wenn dort für diesen Menschen etwas
medizinisch Sinnvolles getan werden
kann. Die Unterbringung und Sicherung
ausschließlich zur Abwehr von Gefahren
für Dritte vonMenschen, für diemedizini-
sche Hilfe nicht möglich ist, stellt in der
Tat eine ordnungspolitische Aufgabe dar,
aber eben keine, die die Psychiatrie als
medizinischer Fachdisziplin übernehmen
kann und sollte. Für Menschen, die psy-
chisch krank sind, ist dann eine medizini-
sche Hilfe nicht möglich, wenn sie a) ein-
willigungsfähig sind und eine Behandlung
ablehnen oder wenn sie b) einwilligungs-
unfähig sind, aber zuvor im einwilligungs-
fähigen Zustand (z.B. durch eine Patien-
tenverfügung) eine Behandlung abgelehnt
haben oder c) wenn sie einwilligungsun-
fähig sind und die Nachteile einer Be-
handlung deren Vorteile überwiegen. Hil-
fe ist schließlich auch dann nicht möglich,
wenn d) für die entsprechende psychische
Erkrankung keine effektive Behandlung
zur Verfügung steht.
Eine konsequente Anwendung dieser
Grundsätze würde dazu führen, dass die
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Zahl der Unterbringungen in psychiatri-
schen und forensisch-psychiatrischen
Einrichtungen deutlich zurückgeht. Es ist
in der Tat ein ordnungspolitisch-gesell-
schaftliches Problem, welche Hilfen den
betroffenen Menschen stattdessen ange-
boten werden können und mit welchen
Mitteln die Gesellschaft der Gefährdung
Dritter durch solche Menschen begegnet.
Es kann und darf aber nicht sein, dass
Menschen ausschließlich deshalb in psy-
chiatrischen Krankenhäusern verwahrt
werden, um die Gesellschaft vor Ihnen zu
schützen. Aus diesem Grund wurde zu
Recht das 2010 erlassene Therapieunter-
bringungsgesetz [4] heftig kritisiert, wel-
ches die Unterbringung zunächst siche-
rungsverwahrter schuldfähiger Straftäter
in psychiatrischen Einrichtungen selbst

dann ermöglicht, wenn eine Behandlung
nicht erfolgen kann. Dieses Gesetz stellt
in der Tat den Versuch dar, die Psychiatrie
für ordnungspolitische Zwecke zu miss-
brauchen und kann aus medizinischer
Sicht deshalb nicht gebilligt werden.
Zusammenfassend sind Psychiater unter
Beachtung der geltenden gesetzlichen Re-
gelungen berechtigt und verpflichtet im
Rahmen der Behandlung Patienten davor
zu schützen sich selbst oder Dritten zu
schaden. Hierbei handelt es sich aber um
eine Sicherungspflicht zum Wohle des
Patienten, die keine ordnungspolitische
Funktion impliziert. Ausschließlich zum
Wohle Dritter und der Gesellschaft kann
und darf die Psychiatrie wie jede andere
medizinische Disziplin aber nicht han-
deln.
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